
2014-06-27 Stadt Dessau-Roßlau  
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
  Vorlage 

 
Drucksachen-Nr.: BV/183/2014/I-07 

Einreicher: Stadtwahlleiter 
Herr Michael Conrad 

 
Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung
Stadtrat öffentlich 09.07.2014     
 
Titel: 
 
Gültigkeit der Stadtratswahl 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Einwendungen gegen die Wahl des Stadtrates der Stadt Dessau-Roßlau liegen nicht 
vor. Die Wahl ist gültig. 
 
Gesetzliche Grundlagen: § 51 i. V. m. § 52 Abs. 1 Nr. 1 des 

Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KWG LSA) 

Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:       
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:       
Hinweise zur Veröffentlichung:       
 
 

 
Relevanz mit Leitbild 
 
 

 

Vorlage nicht leitbildrelevant  
 
 
Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
Für den Einreicher: 
 
 
 
Stadtwahlleiter 
 
 
beschlossen im Stadtrat am: 
 
 
  
Vorsitzender des Stadtrates    Stellvertreter   Stellvertreter 



2 

Anlage 1: 
 
Der Stadtwahlausschuss hat in seiner Sitzung am 3. Juni 2014 das endgültige 
Wahlergebnis festgestellt, welches am 5. Juni 2014 öffentlich bekanntgegeben 
wurde. Innerhalb der Einspruchsfrist wurden keine Wahleinsprüche eingereicht.  
 


